
Öffentliche Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung und Bauordnung 
vom 06. November 2019                                                                                                           Beschlussseite zu TOP 7  

Beschluss (gegen die Stimmen von FDP und BAYERNPARTEI)

1. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, die dauerhaft 

erforderlichen Haushaltsmittel für Personalauszahlungen i.H.v. 81.880 € im 

Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2020 anzumelden. 

2. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, die einmalig 

erforderlichen Haushaltsmittel i.H.v. 200.000 € im Rahmen der 

Haushaltsplanaufstellung 2020 anzumelden. 

3. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, die dauerhaft 

erforderlichen Haushaltsmittel i.H.v. 800 € zur Haushaltsplanaufstellung 2020 

anzumelden. 

4. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, die einmalig 

erforderlichen Haushaltsmittel für die Arbeitsplatzersteinrichtung i.H.v. 2.000 € 

im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2020 anzumelden. 

5. Das Produktkostenbudget beim Produkt P38512100 

Stadtentwicklungsplanung erhöht sich 2020 um 284.680 €, die auch 

zahlungswirksam sind. 

6. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, die Errichtung 

der 1 VZÄ Stelle sowie die Stellenbesetzung beim Personal- und 

Organisationsreferat zu veranlassen.

 

7. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, die unter Ziffer 

2.3 des Vortrages dargestellten Flächenbedarfe bei Bedarf gegenüber dem 

Kommunalreferat anzumelden, sobald weitere Flächen zugewiesen werden 
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sollen. 

8. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, den Stadtrat 

nach Ablauf von 3 Jahren nach Stellenbesetzung erneut zu befassen, wobei 

die tatsächlich erreichten Ziele und Effekte darzustellen sind und zu 

begründen ist, ob und ggf. in welchem Umfang die zusätzliche Stelle 

dauerhaft benötigt wird. 

9. Der Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle. 


